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XIV. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz 
 

 

Erlassen am 15. Februar 2022 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 29. Juni 20211 Kenntnis genommen und 

 

erlässt: 

 

 

I. 
 

Der Erlass «Staatsverwaltungsgesetz vom 16. Juni 1994»2 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 5 Regierung 

 a) Vorlagen  

1 Die Regierung unterbreitet dem Kantonsrat von sich aus oder in dessen Auftrag Berichte, An-

träge und Entwürfe. Aus der Begründung vonBotschaft zu Gesetzes- und Beschlussesentwürfen 

sind die wesentlichen Folgen sowie die beabsichtigten Wirkungen ersichtlich. 

 
1bis Sie unterbreitet dem Kantonsrat bei Entwürfen mit Gesetzesrang im Rahmen der Bot-

schaft auch die Grundzüge des angedachten zugehörigen Verordnungsrechts, wenn die 

Verordnung von erheblicher Bedeutung ist.  

 
2 Die RegierungSie berichtet dem Kantonsrat jährlich über den Stand: 

a) der Bearbeitung von gutgeheissenen parlamentarischen Vorstössen; 

b) der Erfüllung von Aufträgen des Kantonsrates aus Vorlagen und Berichten. 

 

 

II. 
 

[keine Änderung anderer Erlasse] 

 

 

III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 

 

 

  

                                                   
1  ABl 2021-00.052.586. 
2 sGS 140.1. 
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IV. 
 

Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Erlasses. 

 

 

Die Präsidentin des Kantonsrates: 

Claudia Martin 

 

Der Leiter der Parlamentsdienste: 

Lukas Schmucki 
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